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	[bookmark: _GoBack]Muster-Betriebsanweisung
	Nr.:      
Stand:      

	Anwendungsbereich

	Schule:
	............................
	Arbeitsplatz/Zimmer: 
	............................

	Gebäude:
	............................
	Tätigkeit:  ............................

	Geltungsbereich: Maschinen, Geräte, Arbeitsverfahren

	Arbeiten mit Tisch-, Säulen- oder Ständerbohrmaschinen

	Gefahren für Mensch und Umwelt
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	· Gefahr eines Stromschlages durch defekte elektrische Bauteile.
· Einzugsgefahr von z. B. Haaren, Kleidung und Schmuck durch rotierende Maschinenteile (Antrieb, Spindel, Werkzeug oder Werkstück).
· Verletzungsgefahr durch das Herausschleudern von Spannmitteln, Werkstücken oder Spänen.
· Gehörschädigung durch Lärm.
· Gefahr von Schnittverletzungen durch Werkzeuge, Werkstückkanten, Grate oder Späne.
· Gefahr von Fußverletzungen durch herabfallenden Spannmittel/Schraubstock.
· Gefahr der Verbrennung durch heiße Werkzeuge, Werkstücke und Späne.
· Gefährdung der Augen durch Laserstrahlung.

	Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
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	· Mit der Bohrmaschine dürfen nur hierzu beauftragte und unterwiesene Personen arbeiten.
· Vor Inbetriebnahme Maschine, Kabel und Stecker auf erkennbare Mängel prüfen (Sicht- und Funktionsprüfung).
· Bedienungsanleitung des Herstellers beachten.
· Kontrolle, ob alle Schutzeinrichtungen an der Maschine angebracht und funktionsfähig sind.
· Lange Haare zusammenbinden oder geeigneten Haarschutz tragen.
· Lose Teile der Kleidung (z. B. Kordeln, Tücher, Schals) sichern bzw. ablegen.
· Lockere Schmuckstücke (Uhren, Armketten, etc.) ablegen.
· Persönliche Schutzausrüstung (Schutzbrille, geeignetes Schuhwerk) tragen.
· Bei Bedarf Gehörschutzmittel tragen.
· Nicht in den Laserstrahl des Positionierungslasers (Klasse 1 od. 2) blicken.
· Während des Bohrens keine Handschuhe tragen wegen Einzugsgefahr durch rotierende Maschinenteile.
· Werkstücke immer fachgerecht einspannen.
· Metallspäne nur mit Pinsel, Handfeger entfernen.
· Beim Ein- und Ausspannen auf scharfe Kanten oder Grate achten (bei Bedarf Schutzhandschuhe tragen).
· Zum Werkstück- und Werkzeugwechsel, Messen, Reinigen usw. Maschine abschalten.
· Überhitzen des Bohrers durch wiederholtes Lüften (absetzen) vermeiden.
· Vor dem Berühren das Werkstück und das Werkzeug abkühlen lassen. 
· Maschine beim Verlassen abschalten.

	Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall
	Feuer: 112

	
	· Lehrkraft informieren.
· Maschine abschalten und von der Stromversorgung trennen.
· Vor unbefugtem Wiederanschalten durch rastbaren Notaustaster sichern.
· Bei Schäden an den Schutzeinrichtungen oder anderen Störungen Lehrkraft informieren.

	Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe
	Notruf: 112
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	· Maschine abschalten und von der Stromversorgung trennen, Not-Aus-Schalter betätigen.
· Lehrkraft informieren.
· Erste Hilfe leisten, dabei auf Eigenschutz achten.
· Im Bedarfsfall Notruf absetzen.
· Im Bedarfsfall Ersthelfer/-in benachrichtigen. 

	Reinigung, Instandhaltung, Entsorgung
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	· Vor der Reinigung und Instandhaltung Maschine von der Stromversorgung trennen.
· Reparaturen dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden.
· Prüfintervalle einhalten, Reinigungs- und Wartungsvorgaben des Herstellers beachten.

	Datum:      
	Freigegeben (Unterschrift):      

	Durch die oben geleistete Unterschrift wird die Anpassung der BA auf die arbeitsplatzspezifischen Bedingungen
und ortsbefindlichen Bedienungsanleitungen bestätigt!



Aus: Arbeitsschutzmanager für Kommunen,
Unfallkasse Baden-Württemberg, Augsburger Str. 700, 70329 Stuttgart
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	04/2008
	Datum:
	
	Datum:
	




 

image2.jpeg




image3.png




image4.wmf

image5.wmf

image6.wmf

image1.png




